
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/1/31 5Os350/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1955

Norm

StGB §2 B2

StGB §302

TSG §17

TSG §63

Vieh- und FleischbeschauV RGBl 1924/342 idF BGBl 1925/92 allg

Rechtssatz

Die Unterlassung der im § 17 TSG vorgeschriebenen Anzeige stellt sich dann als Mißbrauch der Amtsgewalt dar, wenn

der Viehbeschauer und Fleischbeschauer bei der amtlichen Untersuchung das Vorhandensein einer anzeigep=ichtigen

Krankheit feststellt oder vermutet und in Schädigungsabsicht die Erstattung der Anzeige unterläßt.
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